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woh nicht näher nachgewieſen zu werden. Der Pf iſt alſo
Vi ſeinem te

Ad Allerdings ieg eS nicht in der illkühr des Pfrün
denbeſitzers, Aus perſönlicher Geneigtheit U. dgl auf irgend ein
pfarrliches Recht ganz oder theilweiſe 3u verzichten, da EL nach
den Kirchengeſetzen gleichſam der Utor, Vormund der Arr
gerechtſame iſt und bei der ꝗ

nveſtitur eidlich ſich verpflichtet:
„duod CUTallI habere velim. Ut 50n½ mihi COhferenda
ntegra COonserventur“. zu dieſen hond aber auch alle nutzbaren
Rechte gehören; aber * önnte IM vorliegenden Falle, wie ES
auch geſchehen iſt, der Pfarrer aus Gefälligkeit dem Müller

chſf ˙½½%½½ einen mehreren aſſerzufluß geſtatten, wenn
dieß ohne größeren CI der Bewirthſchaftung der arr
gründe eſche kann oder wenn vom Müller irgend eine Ent
ſchädigung geleiſtet wird; vorſichtshalber möge Iim Falle einer
Vereinbarung nie unterlaſſen werden, daß der Müller eine
ſchriftliche Erklärung de Inhaltes abgebe, „daß ihm über ein
Inſuchen von der Pfründen⸗Verwaltung jener größere Waffer⸗
zufluß aus Gefälligkeit geſtattet werde, daß ein Recht von
elteé des Müllers ni eſtehe und daß dieſe freiwillige Ge
attung jederzeit widerruflich ſein 5 Als eine vorzügliche
Schrift üher das ielfach treffend „ſchlüpfrig“ genannte Waf
recht wird von den Fachmännern bezeichnet: „Das öſterreich.
Waſſerrecht enthaltend das Reichsgeſetz vom Cai 1869
und die Landesgeſetze über enützung, Leitung und Abwehr
der ewäſſer nebſt den Vollzugsverordnungen nd allen ſonſtigen
waſſerrechtlichen Beſtimmungen 26., erläutert von 1 V,

Miniſterialrath Im Ackerbauminiſterium. Wien. 1879.“
inz Prof Dr Schmid
XVI (Herandrängen an eine 1  1  E Proceſſion

nit beharrlich bedecktem Haupte iſt etn zUAum ergerniſſe
für andere geeignetes unanſtändiges etragen, ohne Rück
icht auf das Religionsbekenntniß des ater N tunt
Emanuel Urde mit Urtheil des Landesgerichtes 3u Wien
vom September 1881, 32.297, de Vergehens der Be
leidigung der katholiſchen nach 303 St ſchuldig

3 Tde eS der Müller auf einen Proceß ankommen laſſen, ſo müßte
der Pfarrer die ganze Angelegenheit das biſchöfl. Ordinariat berichten, welches
dann an die Finanz⸗Procuratur das Erſuchen ſtellt, ſich U.  1  ber den Fall
äußern, eventuell das geeignet ſcheinende 3U veranlaſſen, daß die Pfründe, be-⸗
ziehungsweiſe die 1 zu ihrem Rechte gelange.
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erkannt. Seine auf des 281 St. geſtützte Nichtig—keitsbeſchwerde hat der oberſte Gerichts— U. Caſſa
on  0 bei der 23 December 1881, vorgenommenen
öffentlichen Verhandlung mit Entfſeidung vom 23 Dec. 1881,verworfen.

rün de Der Angeklagte, welcher die Nichtigkeitsbeſchwerde
darauf ſtützt, daß die ihm zur fallende That durch unrichtige
Geſetzauslegung einem Strafgeſetze unterzogen worden ſei, welches
darauf keine Anwendung findet, behauptet zur Begründung dieſer
Beſchwerde, daß da Abnehmen des Hutes während einer Reli⸗
gionsübung al eine der Religionsübung 0 ch
ehrung, omit al Theilnahme an einer kirchlichen
Handlung erſcheine, 3u welcher EL nach Art des Staats—
grundgeſetzes vom 25 December 1867 R Bl Nor 142,
überhaupt nicht, Uum ſo weniger aber als Andersgläubiger ver
halten werden konnte, wesha auch, eil lediglich ein ihm
zuſtehendes ech ausübend, für das hervorgerufene
Aergerniß nicht verantwortlich gemach werden kann.

Dieſe Ausführungen erſcheinen jedoch gegenüber den Be
ſtimmungen des Geſetzes und den erſtrichterlichen Feſtſtellungen
gänzlich unhaltbar.

Die Achtung, we  C einer Religionsübung bezeugt wird,
iſt mit dem An  1 an dieſe Uebung, alſo mit der Theilnahmeeiner kirchlichen andlung keineswegs gleichbedeutend, und
QAus der Geſtattung, ſe als Glaubensgenoſſe den Religions⸗
übungen fern 3u bleiben, kann die efugniß, ſich während der—
ſelben auf eine Aergerniſſe für Andere geeignete Weiſeunanſtändig 3u betragen, gewiß nicht hergeleite werden. Nun
hat aber der erkennende Gerichtshof feſtgeſtellt, daß ſich der
Angeklagte abſichtlich mit aufgeſetztem Hute In das von den
andächtigen Theilnehmern der Frohnleichnamsproceſſion gebildete
Spalier vordrängte, dort inmitten der mit entblößtem Haupte
der Religionsübung beiwohnenden Andächtigen ungeachtet aller
Abmahnungen un herausfordernder Weiſe den Hut auf dem
behielt und nachdem ihm von den Umſtehenden herabgeſchlagen
worden war, wieder Ufſetzte und In dieſem eine offene Miß
achtung der Religionsübung kundgebenden Benehmen ſe dann
verharrte, al  U EL von einem Sicherheitsorgane auf das Unziem⸗
liche ſeines Betragens aufmerkſam gemacht ud ermahnt worden
war, entweder den Hut abzunehmen, oder ſich hinter dem Ge
dränge der Andächtigen 3u entfernen. Es kann nicht zweifelha
ſein, daß der Angeklagte durch ein Geſammtbenehmen den An⸗
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ſtand, die durch und Gebrauch vorgeſchriebene bm
de. Verhaltens Im äußeren erkehre, gröblich verletzt hat nd
da ſein etragen, das religiöſe Gefühl der Andächtigen ver
letzen, alſo Aergerniß (gen, n1 ch allein geeigne
war, ondern nach Annahme des erſten Richters Aergerniß
wirklich hervorgerufen hat, ſo kann von einer unrichtigen
Geſetzanwendung bei Verurtheilung des Angeklagten wegen Ver
gehens de 303 St keine Rede ſein, wobei NUL noch
3u bemerken kommt, daß der tirte Paragraph zwiſchen den
einzelnen geſetzli anerkannten Kirchen oder Religionsgenoſ EN

ſchaften nicht unterſcheidet und daß 68 gleichgiltig iſt, ob der
Thäter die ihm ur Laſt fallende Handlungsweiſe, welche das
bezeichnete ergehen bildet, gegenüber einer eigenen
oder einer fremden 1＋

6 oder Religionsgenoſſen⸗
chaft begeht

St Pölten. DUr ohann Faſching, biſchöfl. Sekretär.

VWII (Die mit „Wartegebühr“ beurlaubten agiſten
unterſtehen der militärgeiſtlichen Jurisdiktion.) Offiziere
und die übrigen Im Gage-Bezuge ſtehenden Perſonen des
Heeres, E nach der Superarbitrirungs-Vorſchrift als „3eit⸗
lich qInvalid“ claſſificiren wären, ind owohl un der Krank  2  —
heitsſkizze, als auch von der Superarbitrirungs⸗-Commiſſion als
„derzeit dienſtuntauglich“ 3u bezeichnen, und unter Vor
behalt der nach Ablauf eines Jahres, inter Umſtänden auch
früher, 3u erneuernden Superarbitrirung NBM 11 Wé 117 69 üh
3u beurlauben.

Die Beurlaubung mit Wartegebühr wird vom eichs⸗
Kriegs⸗Miniſterium verfügt, und im Verordnungsblatte für das

Heer verlautbart, ſie dauert 6 Monate, oder ein V  ahr,
und ann nach Verlauf eines hre von der Superarbitrirungs⸗
Commiſſion abermals beantragt und Reichs⸗Kriegs-Mini⸗
ſterium wieder verfügt werden

Die mit „Warte⸗Gebühr“ Beurlaubten werden Im Stande
ihrer eigenen Truppenkörper (Heeres-Anſtalt) als „überzählig“
fortgeführt. I allen übrigen Beziehungen ſind leſe Perſonen,
abgeſehen von der Verſchiedenheit ihrer Gebühr, Die andere
Beurlaubte 3u behandeln, nd aben ſich n allen dienſtlichen
und perſönlichen Angelegenheiten E an thren Truppenkörper
Behörde, Heeres-Anſtalt) zu wenden. 0  E unterſtehen
die mit „Wartegebühr“ Beurlaubten der militär⸗
geiſtlichen Jurisdiction. (Zum großen E verbal aus⸗
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